
weisenden Restitutionsurkunde für Gorze von 936 führt er seinen gesamten Kathe-
dralklerus vor: den Primicerius Everin, den Archidiakon Folcrad, den Küster Sigi-
boddo, den Kantor Waldrad, elf Priester, sechs Diakone, vier Subdiakone, drei Ako-
lythen68

69

, eine starke, in ihrer Struktur jedoch noch ganz traditionelle Besetzung.
Wahrscheinlich hat Adalbero I. nicht, wie es von Adalbero II. (984 - 1005) berichtet
wird*”, annähernd tausend Priester geweiht, aber recht fleißig in dieser Beziehung
muß auch er schon gewesen sein. Bis 942 hatte er nämlich die Bistumsleitung gründ¬
lich reformiert. Damals werden genannt: der Primicerius Everin, zwei Archidiakone
Godefrid und Nanter, der Küster Sigeboddo, der Dekan Enaluus, der Kantor Wald¬
rad, zwölf Priester, neunzehn Diakone, acht Subdiakone und vier Akolythen 70

. Die
Umgestaltung muß radikal gewesen sein. Von den neuen Dignitären ist nach Ausweis
der Urkunde von 936 und der erwähnten Gedenkliste nur der Dekan Enaluus aus
dem Metzer Kathedralklerus hervorgegangen, die beiden Archidiakone Godefrid
und Nanter muß Adalbero I. von auswärts her bestellt haben.

Mit der Zweiteilung des Archidiakonats war gewiß die alte Funktion des Archidia-
kons als des Verwaltungsassistenten des Bischofs nicht mehr vereinbar. Dieses neue
System Adalberos I. sieht ganz danach aus, und hier scheint mir Julien Ledere voll¬
kommen recht zu haben, daß zwei Verwaltungsbezirke für die Kontrolle der Pfarrei¬
en geschaffen worden sind, die im übrigen vielleicht schon durch das frühere Ämter¬
paar von Archidiakon und Kathedralchorbischof im 9. Jahrhundert unter Adventius
vorgebildet waren. Jetzt, da beide den gleichen Titel führen, gewinnt eine derartige
Geschäftsverteilung an Wahrscheinlichkeit. Welche geographische Ausdehnung die
mutmaßlichen Archidiakonatsbezirke hatten, muß allerdings offenbleiben. In diesem
Punkt wird man der Kritik von Hans-Walter Herrmann an den Hypothesen Leclercs
nur zustimmen können.

Rein theoretisch ließ sich eine klare Grenzziehung für solche Amtsbereiche mit den
Mitteln des 10. Jahrhunderts durchaus festlegen. Die schon mehrfach zitierte Vita des
Abtes Johannes von Gorze erwähnt zum Beispiel beiläufig, daß Vendiere bei Pont-ä-
Mousson teils in der Metzer Diözese, teils in der von Toul gelegen war71 . Die Grenze
ist hier also die Mosellinie gewesen. In seiner Gründungsurkunde für das Kloster
Vergaville von 966 erwähnt Graf Sigerich die Grafschaften Saarburg und Destrich

68 Cart. Gorze Nr. 96 S. 179. Einen Teil dieser Mannschaft erkennt man bereits in seiner Urkun¬
de von 933 für Gorze: Everin war damals noch Küster der bischöflichen Kapelle und zugleich
Abt von Gorze, Sigeboddo war bereits Domküster und Waldrad Kantor, der Primicerius
Angelramn sonnte sich kurzfristig beim Reformeifer dieser Zeit im Titel eines abbas, Cart.
Gorze Nr. 172 Nr. 92, vgl. M i s o n n e, Le chapitre cathédral (wie Anm. 60) S. 500-502. - Zu
den Anfängen der Gorzer Reform vgl. Kassius Hallinger, Gorze-Kluny. Studien zu den
monastischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter 1 (Studia Anselmiana, 22-
23), Rom 1950 S. 51-59, zu ihrem Entwicklungsgang jetzt sehr instruktiv Michel M argue,
Aspects politiques de la „Réforme“ monastique en Lotharingie. Le cas des abbayes de Saint-
Maximin de Trêves, de Stavelot-Malmédy et d ’Echternach, in: Revue bénédictine 98 (1988)
S. 31-61.

69 Vita Adalberonis Mettensis cap. 24, ed. Georg Heinrich Pertz, MGH SS 4, Hannover 1841
S. 667 Z. 24

70 C a 1 m e t (wie Anm.53) Preuves Sp.349.
71 Vita Johannis abbatis Gorziensis cap. 9 (wie Anm. 28) S. 339 Z. 40-41.
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